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SPÖ-Offensive „Fachhochschulen“
Seit ihrer Einführung in den 90er Jahren haben die Fachhochschulen einen rasanten Aufschwung erfahren. Die Erwartungen, was das Interesse der Studierenden an dem neuen Bildungsangebot betrifft, wurden bei weitem übertroffen. Bei rückblickender Betrachtung der beiden Entwicklungspläne von 1994 und 2000 zeigt sich aber auch, dass viele der ambitionierten Ziele nicht erreicht wurden. So wurde z.B. das Bekenntnis, die Akademien und Schulen für den medizinisch-technischen Dienst in den Fachhochschulsektor mit einzubeziehen bereits im ersten Entwicklungs- und Finanzierungsplan abgelegt. Ebenso sollten AbsolventInnen der dualen Berufsausbildung der Weg in das tertiäre Bildungssystem geebnet, Reformdruck auf die Universitäten ausgeübt, es sollten private Investoren in die Finanzierung einbezogen werden und es wurde nicht ausgeschlossen, dass der Bund nach einer ersten Evaluierung durch den Fachhochschul-Rat auch Bau- und Investitionskosten übernehmen kann. Von vielen dieser Ziele sind wir Ende 2003 weit entfernt, anderswo konnten Fortschritte erreicht werden, wenn auch zum Teil sehr zaghaft, was beispielsweise die Erhöhung der Anzahl von weiblichen Studierenden und Lehrenden betrifft. 

Das große Interesse sowohl von künftigen Studierenden also auch von potentiellen ArbeitgeberInnen von AbsolventInnen von Fachhochschulstudiengängen ist jedenfalls Anlass genug, eine bildungspolitisch ernsthafte Weiterentwicklung des Fachhochschulsektors in Gang zu setzen. Die SPÖ leistet einen Beitrag dazu und legt ein Fachhochschulpaket vor, das inhaltlich in den 2004 neu zu erstellenden dritten Entwicklungs- und Finanzierungsplan (E&F-Plan) einfließen und die Erfolgsstory Fachhochschule fortsetzen soll.

Dazu gehört auch der weitere Ausbau der bestehenden Studienplätze im Ausmaß von jährlich 600 neuen AnfängerInnenplätzen, sodass 2008 10.000 AnfängerInnenstudienplätze zur Verfügung stehen. Dabei nicht mitgerechnet sind jene Studienplätze, die aus dem Postsekundarsektor in den Fachhochschulsektor überzuführen sind. Die zusätzlichen Studienplätze haben für qualifizierte, zukunftsorientierte Berufe auszubilden und müssen auf einer durch den Bund garantierten Finanzierung basieren.

Große Veränderungen sowohl im tertiären Bildungssektor, am Arbeitsmarkt, bei der Globalisierung der Bildung und bei den Ansprüchen von Studierenden machen klar, dass es Zeit ist, zu neuen Ufern aufzubrechen und dafür konkrete Vorhaben abzustecken. Da von der Bundsregierung außer Sparmaßnahmen die Fachhochschulen und Studiengänge nichts zu erwarten ist, legt die Sozialdemokratie folgendes Fachhochschulpaket vor:

Hochschulrahmenplanung

Nach der 10-jährigen Aufbauphase hat sich die FH-Ausbildung als wertvolle Ergänzung für eine zukunftsorientierte, praxisbezogene Qualifikationsvermittlung etabliert. Daher erfordert die derzeitige Lage mit über 140 Studiengängen, 20 Erhaltern und an die 30 Standorte Strukturveränderungen, um diesen Erfolg weiterführen zu können und um weiterhin den Ansprüchen und Bedürfnissen von Studierwilligen und den Erwartungen der Wirtschaft gerecht zu werden.

· Eine umfassende Reform des FH-Sektors soll in Gleichklang mit den Schwerpunkten eines neuen Entwicklungs- und Finanzierungsplanes  vorgenommen werden. Dieser E&F-Plan soll unter Einbeziehung aller relevanten Akteure im Hochschulbereich, vor allem unter Einbeziehung der Sozialpartner erarbeitet werden. Der E&F-Plan in Form eines kooperativen Verfahrens einschließlich einer parlamentarischen Beratung sollte im FHStG verankert werden.

· Neben dem E&F-Plan für den FH-Bereich bedarf es der Erstellung eines Hochschulrahmenplans, der die Entwicklung in den verschiedenen Bereichen der postsekundären Ausbildung in Österreich koordiniert.

· Die Praxis der Bedarfsprüfungen soll von ihrer derzeit stark regional beschränkten Ausrichtung  auf österreichweite Studien umgestellt werden. Im Rahmen der gesamten Hochschulplanung sollen dabei auch die Weichen gestellt werden, an welchen der verschiedenen Einrichtungen im postsekundären Bereich und in welcher Bildungshöhe die Ausbildung angeboten wird

· Die eingeleitete Umstellung auf das dreigliedrige System soll koordiniert für den gesamten Hochschulbereich  erfolgen. Dabei ist darauf Wert zu legen, dass die Bakkalaureatsstudien eine breitflächige Ausbildung anbieten und die Spezialisierung erst in den Magisterstudiengängen einsetzt. Parallelangebote im FH- und Universitätsbereich sind zu vermeiden.

Qualitätssicherung und Evaluierung im FH-bereich

Im Fachhochschul-Studiengesetz sind die Aufgaben des Fachhochschulrates festgelegt, zu welchen auch die „laufende Evaluation des gesamten Fachhochschulsektors“ gehört. Diese Evaluierung entscheidet über die Akkreditierung bzw. die Bewilligungsdauer aller Studiengänge der fachhochschulischen Institution. Die sich durch dieses bestens erprobtes Verfahren ergebenden Kosten sind für die Träger auffallend gering. 

Elemente der Evaluierung sind:

· Interne Evaluierung durch die fachhochschulische Einrichtung

· Externe Evaluierung durch ein Review-Team

· Stellungnahme der evaluierten fachhochschulischen Einrichtung zum Evaluierungsbericht des Review-Teams

· Follow-Up Verfahren

· Veröffentlichung der Ergebnisse der Evaluierung.

Ab dem Jahr 2004 soll eine so genannte „Österreichische Qualitätssicherungs-Agentur“ in der Rechtsform eines Vereines gegründet werden, welche die Evaluierung des gesamten tertiären Bildungssektors vornehmen soll.

Die sich daraus ergebenden Folgen sind sowohl eine unklare Kompetenzverteilung, Infragestellung der Unabhängigkeit der Evaluierung und zu erwartende höhere Kosten.

Wie o.a. hatte bisher der Fachhochschulrat die Aufgabe der Qualitätssicherung des Fachhochschulsektors und der Evaluierung. Bei einer möglichen Trennung der Aufgaben in Akkreditierung durch den Fachhochschulrat und Evaluierung durch die Agentur können sich viele Abstimmungs- und Interpretationsprobleme ergeben.

Es ist auch unklar, wie die Arbeit der Qualitätssicherungs-Agentur geprüft bzw. welcher Kontrolle diese unterworfen wird.

Während der Fachhochschulrat nach gesetzlich festgelegten Kriterien zusammengesetzt wird und die Aufgaben klar definiert sind, stellen die Vertreter jener Einrichtungen auf die sich die Tätigkeit der Qualitätssicherungs-Agentur bezieht die Mitglieder der Generalversammlung. Beispielsweise unterliegen die Mitglieder des Fachhochschulrates der Amtsverschwiegenheit und den Bestimmungen des § 7 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrens-Gesetzes.

Bei Mitgliedern von Vereinsorganen, wie der Generalversammlung oder des Vorstandes, gelten die Bestimmungen bezüglich dieser gesetzlichen Befangenheitsgründe wohl nicht.

Ein weiteres kritisches Potenzial besteht dadurch, dass die Qualitätssicherungs-Agentur auch direkt beraten kann, oder das über Tochtereinrichtungen tun kann. Dies birgt die Gefahr, dass Evaluierungsergebnisse von der Inanspruchnahme von entgeltlichen Beratungsleistungen positiv oder negativ beeinflusst werden.

Während bisher der Bund alle Schulungs- und Organisationskosten für das vom Fachhochschulrat vorbereitete und organisierte Evaluierungsverfahren getragen hat, werden diese Kosten bei der Qualitätssicherungs-Agentur den fachhochschulischen Einrichtungen in Rechnung gestellt. Es kommt also zu einer zusätzlichen finanziellen Belastung für die fachhochschulischen Einrichtungen ohne dass diese in der Höhe der Studienplatzförderung des Bundes berücksichtigt wird.

Die derzeit österreichweit einheitliche Qualitätssicherung, wie sie im Zuge der Evaluierung durch den FH-Rat praktiziert wird, würde mit Einführung einer solchen Agentur zumindest in Frage gestellt, da die Unabhängigkeit des zu Prüfenden von den Prüfern nicht mehr gegeben wäre. Deshalb darf auf die Expertise des Fachhochschulrats nicht verzichtet werden.  Die Evaluierungspraxis durch den Rat ist aber auch weiterhin qualitativ und quantitativ weiterzuentwickeln.

Frauen an Fachhochschulen

Aufgrund der Erkenntnis, dass seit Bestehen der Fachhochschulen vor allem junge Männer das neue Bildungsangebot angenommen hatten und der Frauenanteil nur bei etwa einem Viertel lag, wurde im Entwicklungs- und Finanzierungsplan II die Erhöhung des Frauenanteils bereits in den Kriterienkatalog zur Vergabe einer Bundesförderung als eines der zehn Kriterien miteinbezogen. Studiengänge, die Maßnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils an den Studierenden und/oder den Lehrenden vorsahen, sollten bevorzugt werden. Konkrete Frauenförderpläne wurden aber weder von den einzelnen Trägern noch vom Rat jemals entwickelt.

Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass der Frauenanteil – nicht sehr überraschend – sehr vom inhaltlichen Angebot der einzelnen Studiengänge abhängig ist. 

Der Fachhochschulbericht 2002 weist für das Studienjahr 2002/03 einen Frauenanteil unter den Studierenden von 36,5 Prozent aus. Diese Steigerung ist gemessen am Anteil von Frauen im Studienjahr 1994/95 von 24,7 Prozent eine sehr langsame. Bei genauer Analyse zeigt sich, dass das Erhöhen des Frauenanteil nicht dadurch gelungen ist, junge Frauen zu motivieren, „nicht typische“ Studienrichtungen zu ergreifen, sondern vielmehr durch eine Schwerpunktverlagerung bei den Studienangeboten. Noch immer besuchen 53,7 Prozent aller Studierenden Studiengänge im technischen Sektor, 35,3 Prozent im wirtschaftlichen Sektor, 4,4 Prozent im Tourismus und 6,7 im Humanbereich. Vor allem die beiden Letztgenannten sind für Frauen attraktiv – nur gibt es hier auch die zahlenmäßig geringsten Angebote. Die durchschnittliche Frauenbeteiligung an technischen Angeboten liegt bei nur 21,9 Prozent, in der Wirtschaft ist sie etwa ausgewogen, im Tourismus beträgt der Frauenanteil über 70 Prozent, in den Bereichen Pädagogik und Soziales sogar über 77 Prozent. Als einziges Bundesland hat das Burgenland einen Frauenanteil an FH-Studierenden von über 50 Prozent, dies liegt ausschließlich am „frauenfreundlich“ Bildungsangebot.

Die Frauenförderung im Fachhochschulbereich muss also an unterschiedlichen Punkten ansetzen.

· Mädchen und Frauen sind schon im Bildungssystem, das einem Fachhochschulstudium voran geht, dazu zu motivieren, „nicht typische“ Studiengänge zu beginnen. Dazu ist unter anderem der Ausbau einer frühen Berufs- und Bildungswegsorientierung, die Burschen und Mädchen ermutigen soll, atypische Berufsausbildungen anzustreben. Weibliche Role-Models sind dazu ebenso heranzuziehen wie die Möglichkeit zum Kontakt mit Studentinnen in nicht typischen Frauendomänen. Erfolgreiche öffentliche Kampagnen wie „Töchter können mehr“ sind zu adaptieren und auf die Zielgruppe der potentiellen FHS-Studierende zu übertragen. Genauso sind Burschen dazu zu motivieren, in „typisch weiblichen“ Branchen wie dem Sozial- und Pflegebereich Fuß zu fassen. (Andenken einer Kampagne nach dem Motto: „Söhne können mehr“.) Bei jüngeren Studierenden ist auch das Elternhaus in die Bewusstseinsarbeit miteinzubeziehen.

Bei der Erhöhung des Frauenanteils im FH-Bereich sind zwei sich nur vordergründig widersprechende Strategien einzuschlagen:

· Zum einen sind Fachhochschulstudiengängen, die bei der Ersteinreichung oder der Evaluierung auf Frauengewinnungsprogramme verweisen können, bei der Bewilligung von Bundesmitteln der Vorzug zu geben. Studiengänge, die eine sehr ungleiche Geschlechterverteilung zu Ungunsten der Frauen haben, sollen bei der Evaluierung verpflichtet sein, konkrete Maßnahmen bekannt zu geben, wie und in welchen Zeitraum sie den Frauenanteil steigern wollen. Der Erfolg ist bei der nächsten Evaluierung nachzuweisen.

· Zum anderen ist auch bei den Studienangeboten anzusetzen. Dafür spricht vor allem, dass bei den überwiegend von Burschen und Männern belegten technischen Studienrichtungen das Verhältnis von InteressentInnen zu Studienplätzen „nur“ bei 2:1 liegt, im Bereich Tourismus hingegen bei 6:1 und im Bereich Soziales und Gesundheit sogar bei 8:1, was zeigt, dass hier vor allem Frauen als potentielle Studierende vorhanden wären, nur das Angebot eklatant  unterdotiert ist.
Fachhochschule und Berufstätigkeit

Für den Fachhochschulbereich wurde im E&F-Plan II als Ziel festgehalten, dass einem Fachhochschulangebot, welches auf Berufserfahrung aufbaut, besonderes Augenmerk zu schenken ist.

Leider geht der Anteil des Angebots für Berufstätige zurück. So waren im Studienjahr 1999/2000 noch 33,7% der Studiengänge berufsbegleitend, im Studienjahr 2002/03 waren es hingegen nur mehr 28,7 %.

Beim Problem der geringen Anzahl von berufsbegleitenden Studiengängen liegen die Fachhochschulen hier zwar deutlich besser als die Universitäten, dennoch waren im Studienjahr 2002/03 von insgesamt 30 neuen Studiengängen nur 6 berufsbegleitend. 

Der Anteil berufsbegleitender Studiengänge an der Gesamtzahl ist von 25% 2000/01 auf 18,5% 2001/02 und schließlich 13,3% im Studienjahr 2002/03 gesunken. Hingegen befinden sich derzeit 25,4% der Studierenden in berufsbegleitenden Studiengängen.

Die Angebote für Berufstätige sind daher unzureichend und müssen ausgebaut werden. Dieses Thema muss daher ein wirkliches Schwerpunktziel im neuen E&F-Plan  sein. Ebenfalls sollen zur Förderung finanzielle Anreize für die Träger, die vermehrt berufsbegleitende Studiengänge anbieten, angedacht  werden.

Ein weiteres Problem für berufstätige Studierende ist die Organisationsform der Studiengänge. Für Erwachsene deren letzte Ausbildung schon weiter zurück liegt, ist die schulische Ausrichtung der Studiengänge oft mit Organisationsproblemen verbunden. Hier sind entsprechende Unterstützungen zum Beispiel im Bereich „Wie lerne ich richtig“ von den Trägern einzufordern. Darüber hinaus müssen verstärkt flexiblere Modelle unter Nutzung der neuen Medien angeboten werden, die berufstätigen Studierenden die Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie erleichtern.

Als Pilotprojekt könnte hier die von der Universität Linz angebotene Form des Multimedia Diplomstudiums der Rechtswissenschaften auf Studiengänge im Fachhochschulbereich übertragen werden. Kern dieses Angebotes ist, dass die Vorlesungen für die einzelnen Fächer mittels DVD und Skripten aus den von den Vortragenden zusammengestellten Medienkoffern vermittelt werden, Übungen und Arbeitsgemeinschaften live in das Internet „gestreamt“ werden wo sie für die Studierenden zwei Wochen abrufbar sind und die Prüfungen an fünf Standorten in Österreich abgelegt werden können. Damit wird eine flexible Zeiteinteilung ermöglicht, mit der zweiwöchigen Frist der Angebote im Netz ist eine notwendige Kontinuität erzielt und durch die Fernstudienform wichtige Zeit bei der Anreise zu Lehrveranstaltungen gespart.  Der soziale Kontakt zu anderen Studierenden wird durch Präsenzphasen am Beginn jedes Studienabschnittes gefördert.

Die Nutzung neuer Medien für das Unterrichten an Fachhochschulen ist ein wichtiger Weg, um Berufstätigen das Studieren zu erleichtern und soll parallel zu traditionellen Wissensvermittlungsformen etabliert werden.

Fachhochschulzugang von Personen ohne traditionelle Reifeprüfung

Im Studienjahr 2002/03 bewarben sich 1.244 Personen ohne traditionelle Reifeprüfung an den österreichischen Fachhochschulen. Von diesen wurden 39,3% oder 489 tatsächlich aufgenommen. Mit 7,6% der ErstinskribentInnen an Fachhochschulen aus der Gruppe der Personen mit atypischen Zugangsvoraussetzungen  ist eine wirkliche Öffnung und Durchlässigkeit des Fachhochschulsektors für diese Personengruppe  jedoch noch immer nicht in zufrieden stellendem Ausmaß erreicht.

Um die Durchlässigkeit des österreichischen Bildungssystems gerade für Menschen mit Abschluss einer Lehre oder einer berufsbildenden mittleren Schule zu verbessern, ist eine mittelfristige Erhöhung der Quote der Studierenden mit atypischem Zugang auf 15% und eine langfristige Steigerung auf 20% von Nöten. Diese Steigerung ist nicht zuletzt deshalb wichtig, da der Fachhochschulzugang auf Grund der berufsbegleitenden Angebote oft die einzig realistische Möglichkeit für einen Zugang zum tertiären Bildungsbereich für viele der „Atypischen“ darstellt. Also für Personen mit Lehrabschlussprüfung, facheinschlägiger BMS oder Werkmeisterprüfung.

Als Maßnahmen, dieses Ziel zu erreichen, soll daher im E&F-Plan III folgendes festgeschrieben werden:

· Eine Informationsoffensive in den Berufsschulen, Lehrgängen zur Berufsreifeprüfung und Werkmeisterprüfung zu starten, um die Betroffenen nachdrücklich auf die Möglichkeit aufmerksam zu machen, über diese Schiene Zugang zu Hochschulbildung zu erlangen.

· Etablierung eines Angebots unmittelbar nach der Berufsschule bzw. an diese Lehrgänge, in dessen Rahmen Lehrgangsteilnehmer sich bei Interesse auf die Aufnahmetests vorbereiten können (z.B. Training von Logiktests, Sprachtests, etc.).

· Die Einrichtung von Förderstrukturen für FH-Studierende mit atypischer Reifeprüfung (Studierende mit Berufsreifeprüfung, Studienberechtigungs-prüfung, Facheinschlägiger BMS, Lehrabschlussprüfung, Werkmeisterprüfung) durch die FH-Studiengänge, besonders im ersten Studienjahr. 

· Studiengänge müssen breiter über ihr Angebot informieren und dürfen keine potentiellen Studierenden-Gruppen durch Defizite in ihrer Informationsarbeit benachteiligen. 

Studentische Vertretung und Mitbestimmung

Die gegenwärtige Situation der studentischen Vertretung und der Mitbestimmung ist, so wie sie sich im Augenblick darstellt, uneinheitlich, nicht durchschaubar und daher nicht akzeptabel. Relevante Mitbestimmungsrechte für Studierende sind im FH-Bereich Utopie. Gewisse Mindestanforderungen der studentischen Vertretung müssen im E&F-Plan III als qualitatives Kriterium für die Zuteilung staatlicher Förderungen definiert werden.

· Die freie, gleiche und demokratische Wahl von VertreterInnen der Studierenden (JahrgangsprecherInnen, StudiengangssprecherInnen, FachhochschulsprecherInnen), auf bundeseinheitlichem, hohem Niveau geregelt im ÖH-Gesetz.

· Einbindung der Studierenden in die regelmäßige Evaluierung der Lehre und Lehrenden

· Mitbestimmung bei allen für die Studierenden wichtigen Entscheidungen.

· Integration von Studierenden und Studierendenvertretung der Fachhochschulen und FH-Studiengänge in die österreichische Hochschülerschaft.

Berufspraktika an Fachhochschulen

Die bisherigen Erfahrungen von Fachhochschul-AbsolventInnen haben gezeigt, dass bei vielen Studierenden das Praxissemester wegen mangelnder Qualität Unzufriedenheit hervorruft. Probleme bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz, unqualifizierte Tätigkeiten und mangelnde Betreuung durch Fachhochschulen und Betriebe führen dazu, dass für viele AbsolventInnen das Praxissemester nicht die gewünschte Ausbildung für das Berufsleben bietet. Aufgrund teils erheblicher Unterschiede bei der Handhabung des Praktikums durch die verschiedenen Fachhochschulen bzw. Studiengänge profitieren die Studierenden höchst unterschiedlich von den ihnen als Teil des kostenpflichtigen Studiums vorgeschriebenen Praktika.

Die Ausbildung an einer FH muss aber für alle StudentInnen in Österreich in gleicher Qualität garantiert werden, die Verantwortung für die Ausbildung muss von allen Beteiligten (Studierenden, Fachhochschulen, Betrieben) wahrgenommen werden.

· Ausbildungsmusterverträge sind bei der Akkreditierung vorzulegen, bei Verlängerung von Studiengängen muss zusätzlich in einem eigenen Kapitel über die bisherigen Erfahrungen mit den Berufspraktika berichtet werden.

Die im Ausbildungsmusterverträge angeführten Aufgabengebiete des Berufspraktikums und deren Anforderungen an den/die Studierende/n muss ebenso wie die Entlohnung dem Ausbildungsstandard der StudentInnen entsprechen. Ausbildungsziele, der berufliche Tätigkeitsbereich, Qualifikationsprofil, Curriculum und didaktisches Konzept müssen schlüssig beschrieben, allen Beteiligten bekannt und nachvollziehbar dokumentiert sein.

· Mindeststandards bezüglich der Betreuung müssen seitens der FH formuliert und eingehalten werden (Betreuungspersonen, Zeitaufwand, Ablauf, Einbettung in das Studium, Vorgehen bei Auslandspraktika). Die angebotenen Ausbildungsplätze müssen durch die FH auf diese Voraussetzungen geprüft werden; ein weiterer Schwerpunkt sollte auf Netzwerkbildung liegen.

· Die FH ist zur Unterstützung von StudentInnen bei der Suche nach einem geeigneten Ausbildungsplatz verpflichtet, insbesondere in problematischen Branchen sowie bei Auslandspraktika.

· Die Gründe für Dispens vom Praktikum sollen anhand von einer von der FH zu erarbeitenden Richtlinie überprüft werden, diese Richtlinie muss ebenfalls bei der Akkreditierung/Verlängerung der Akkreditierung dem Fachhochschulrat vorgelegt werden.

· Bei der Evaluierung von Bakkalaureat-Studien muss die FH besonderen Augenmerk auf zeitlich und inhaltlich auftretende Probleme bezüglich des Berufspraktikums legen und dies dem Fachhochschulrat zur Kenntnis bringen.

Medizinische nicht-ärztliche Ausbildung

Die gesamte medizinische Ausbildungssituation ist derzeit unübersichtlich und bei den Schnittstellen unzureichend verbunden. Künftig erscheint es notwendig, das gesamte Spektrum der medizinischen Ausbildung in einem einheitlichen System zu ordnen.

Grundsätze dafür sind:

· Barrierefreier Zugang;

· Maximale Durchlässigkeit;

· Zwischenabschlüsse;

· Gender Aspekte

· Berücksichtigung der Lage der öffentlichen Haushalte;

Im Bereich der tertiären medizinischen Ausbildung gibt es 2001/02:

Ausbildung
Studierende
davon weiblich

Lehrgänge des gehobenen medizinisch-technischen Dienstes
2.649
2.276

Hebammenakademien
145
145

Medizinstudium
19.959
11.486

(Quelle: Hochschulbericht 2002)

Dazu kommt eine große Anzahl an mittleren Ausbildungen, die durch sehr unterschiedliche Ausbildungsformen und –vorschriften gekennzeichnet sind.

Ein erstes Ziel müsste sein durchzusetzen, dass alle wesentlichen Ausbildungen im Bereich Medizin sowohl von der Organisation, des Qualitätsmanagements, der Evaluierung als auch der Zertifizierung Sache der öffentlichen Hand sind.

Losgelöst von der Frage der grundsätzlichen Organisation des Gesundheitswesens (privat, öff. rechtlich, gemischt) kann eine Vereinheitlichung eine logische Verbindung der Ausbildungen und, durch Zwischenabschlüsse, eine Steigerung der Effizienz sein. 

Im Curriculum sollte daher dafür Sorge getragen werden, dass die Ausbildung bottom up erfolgt. (Möglicher erster Zwischenabschluss wäre z.B. Dipl. SanitäterIn.) Anrechnung von mittleren Präqualifikationen in den tertiären Bildungsgang (z.B. von DiplomkrankenpflegerInnen) mit der Möglichkeit durch die gewonnen Zeit Defizite zu beheben und Durchlässigkeit zu fördern.

Konkrete Ziele im Bereich Fachhochschulen:

· Alle postsekundären Ausbildungsgänge (Akademien) im Gesundheitsbereich sollen durch Eingliederung in das FHS-System auf ein einheitliches tertiäres Niveau angeglichen werden.

· Sie sollen öffentlich rechtlich getragen werden. Bei diesen Einrichtungen sollen auch die mittleren Ausbildungsgänge angesiedelt werden.
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